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über die öffentliche SITZUNG des 
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Die Mitglieder des Gemeinderates: 

--- GR Roman Karpf  (SPÖ) 

GGR Alfred Halmetschlager (SPÖ) GR Peter Seefried  (SPÖ) 
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GGR Peter Tötzer  (ÖVP) --- 

GR Mag. Michael Prießnitz  (ÖVP) GR Karl-Heinz Appenauer (ÖVP) 

GR Paul Hirnich (VORAN) GR Claudia Maier  (GRÜNE) 

GR Sebastian Schirl-Winkelmaier (GRÜNE)  

ANWESEND WAREN AUSSERDEM. 

Amtsleiter Andreas Tremml MSc Schriftführerin Andrea Heidernätsch 

Zuhörer: 4 

ENTSCHULDIGT ABWESEND WAREN: 
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--- 
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Der Vorsitzende begrüßt die Mitglieder des Gemeinderates zur Sitzung und stellt die Beschluss-
fähigkeit fest. Er teilt mit, dass die Tagesordnung jedem Gemeinderatsmitglied mittels Einladung 
zugegangen ist 
 
Der Gegenstand Top 10a Auftragsvergabe Baumeisterarbeiten Feuerwehrhaus wird vom Vorsit-
zenden von der Tagesordnung abgesetzt. 
 
Herr GGR Mag. Ralph Taschke LL.M betritt den Sitzungssaal und nimmt an der Gemeinderats-
sitzung teil. 
 
Grund für die Absetzung ist, dass die Gesamtangebotspreise der Bestbieter in den Vergabever-
fahren „Baumeister“, „Elektrotechnik“ und „HKLS“ deutlich über den Kostenschätzungen des Ge-
neralplaners IKK Engineering GmbH („IKK“) liegen. Da Aufträge nur „zu angemessenen Preisen“ 
vergeben werden dürfen (so § 20 Abs 1 BVergG 2018), erfolgt eine vertiefte Angebotsprüfung 
durch IKK. Diese konnte von IKK noch nicht abgeschlossen werden, wird von IKK aber voraus-
sichtlich in den nächsten zwei Wochen abgeschlossen werden. Im Anschluss daran wird IKK mit 
einem Vergabevorschlag bzw einem Vorschlag hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise an die 
Marktgemeinde Gramatneusiedl herantreten. 
 

TOP 1: Entscheidung über Einwendungen gegen die Verhand-
lungsschrift vom 16.02.2022 

Der Vorsitzende stellt fest, dass gegen das Protokoll der letzten Gemeinderatssitzung (Öffentlich) 
vom 16.02.2022 keine Einwände erhoben wurden.  
 
Das Sitzungsprotokoll gilt somit als genehmigt. 
 

TOP 2: Bericht des Prüfungsausschusses 

Der Vorsitzende bringt zur Kenntnis, dass ein Bericht über eine angesagte Gebarungsprüfung 
vom 21.02.2022 vorliegt. 
 
Dieser Bericht liegt zur Einsichtnahme auf und wird in Kopie dem GR-Protokoll angeschlossen. 

TOP 3: Rechnungsabschluss 2021 

Der Vorsitzende ersucht Herrn GR Roman Karpf um seinen Bericht und Antragstellung. 
 
Der Rechnungsabschluss für das Jahr 2021 lag in der Zeit vom 16.02.2022 bis 02.03.2022 zur 
öffentlichen Einsichtnahme auf. 
 
In der Kundmachung an der Amtstafel wurde darauf hingewiesen, dass jedes Gemeindemitglied 
schriftlich Stellungnahmen beim Gemeindeamt einbringen kann. Innerhalb der Auflagefrist sind 
am Gemeindeamt keine Stellungnahmen eingelangt. Jedes Gemeinderatsmitglied hat ein 
Exemplar erhalten. 
 
Der Aufbau entspricht den Bestimmungen der VRV 2015. 
Auf Grundlage des § 15 Abs. 1 der VRV 2015 besteht der Rechnungsabschluss aus der Ergebnis-
, Finanzierungs- und Vermögensrechnung, der Voranschlagsvergleichsrechnung für den Ergeb-
nis- und Finanzierungshaushalt, die in Form des Detailnachweises auf Kontoebene zur Anwen-
dung kommt, der Nettovermögensveränderung und den Beilagen gem. § 37 der VRV 2015. 
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Kassenbestand 

Der Kassenbestand 2021 weist Einzahlungen in Höhe von Euro 10.648.579,76 und Auszahlun-
gen in Höhe von Euro 9.560.843,48 auf, somit ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von Euro 
1.087.736,28. Der Kassenbestand am Jahresende 2021 weist einen Endbestand in Höhe von 
Euro 6.492.798,37 auf. 

 
Ergebnishaushalt 

Die Erträge ohne Entnahme von Haushaltsrücklagen betragen Euro 7.229.663,48. Die Aufwen-
dungen ohne Zuweisung an Haushaltsrücklagen betragen Euro 6.302.567,92. Das ergibt ein Net-
toergebnis von Euro 927.095,56. Das Nettoergebnis nach Entnahme bzw. Zuweisung von Haus-
haltsrücklagen beträgt Euro 383.909,42. 
 
Finanzierungshaushalt 

Die Einzahlungen (ohne Finanzierungstätigkeit) betragen Euro 7.560.650,84. Die Auszahlungen, 
bereinigt um die Finanzierungstätigkeit betragen Euro 6.253.180,34. Das ergibt einen Nettofinan-
zierungssaldo von Euro 1.307.470,50. Unter Berücksichtigung der Einnahmen aus der Finanzie-
rungstätigkeit in Höhe von Euro 0,00 und der nicht voranschlagswirksamen Gebarung in Höhe 
von Euro 3.087.928,92 und der Ausgaben der Finanzierungstätigkeit in Höhe von Euro 
206.485,47 sowie der Ausgaben der nicht voranschlagswirksamen Gebarung in Höhe von Euro 
3.101.177,67, ergibt dies eine Veränderung an liquiden Mittel in der Höhe von Euro 1.087.736,28.  
 
Vermögenshaushalt 

Die Aktiva der Marktgemeinde Gramatneusiedl per 31.12.2021 betragen Euro 40.394.401,35, 
wobei der überwiegende Teil aus langfristigem Vermögen (Euro 33.787.448,32) besteht. Diesem 
Vermögen stehen Sonderposten Investitionszuschüsse in Höhe von Euro 2.378.045,47, langfris-
tige Fremdmittel in Höhe von Euro 1.887.700,36, kurzfristige Fremdmittel in Höhe von Euro 
218.425,16 sowie das Nettovermögen (Ausgleichsposten) in Höhe von Euro 35.910.230,36 im 
Passiva gegenüber. 
 
Haushaltspotential 

Beim Haushaltspotential handelt es sich um eine, aufgrund der VRV 2015 erforderliche, in die 
Gemeindeordnung neu aufgenommenen Kenngröße. Diese stellt ein Äquivalent zum bisherigen 
Sollüberschuss bzw. Sollabgang im ordentlichen Haushalt dar. Das jährliche Haushaltspotential 
weist einen Saldo von Euro 1.291.530,28 auf. 

Investitionstätigkeiten 

Nachweis über die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab Seite 194 des Rechnungsab-
schlusses 2021. 
 

Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserve 

Der Stand der Rücklagen mit Zahlungsmittelreserve beträgt zum 31.12.2021 Euro 4.457.507,67.  
Der Stand der Haushaltsrücklage ohne Zahlungsmittelreserve beträgt zum 31.12.2021 Euro 
15.300.000,00 (EB Rücklage). 
 

Finanzschulden und Schuldendienst 

Der Schuldenstand per 31.12.2021 beläuft sich auf Euro 1.516.104,34. Im Jahre 2021 wurden 
Euro 206.485,47 an Tilgung und Euro 20.149,55 an Zinsen verbucht. Der Schuldenstand entwi-
ckelte sich von Euro 1.722.589,81 per 01.01.2021 auf Euro 1.516.104,34.  
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Haftungen 

Der Stand der Haftungen entwickelte sich von Euro 1.005.672,87 per 01.01.2021 auf Euro 
959.918,26 per 31.12.2021. Die Haftungsübernahmen betreffen den Gemeindeabwasserverband 
Fischatal. 

 
Dienstpostenplan 

Nachweis siehe ab Seite 346 des Rechnungsabschlusses 2021 

 
Antrag GR Roman Karpf: 
 
Der Gemeinderat möge den Rechnungsabschluss 2021 in der zur Einsichtnahme aufgelegten 
Form genehmigen. 
 
Beschluss: Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

TOP 4: Bericht über marktbestimmte Betriebe 

Herr Bgm. Mag. (FH) Thomas Schwab bringt in seiner Eigenschaft als Betriebsleiter, folgenden 
Bericht zur Kenntnis: 
 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Gramatneusiedl hat in seiner Sitzung am 25.2.1997 die 
Einrichtung eines bruttoverrechnenden Betriebes für Wasser, Abwasserbeseitigung und Errich-
tung und Verwaltung für Wohn- u. Geschäftsgebäude beschlossen. Diese Betriebe werden seit 
1. Jänner 1997 in Form einer betriebsähnlichen Einrichtung, die als Betrieb mit marktbestimmter 
Tätigkeit im Sinne des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung (ESVG) 
anzusehen sind, geführt. 
 
Die Wohn- u. Geschäftsgebäude sind aufgrund der Baurechtsverträge mit der Neuen Heimat vom 
01.01.2003 bis 31.12. 2052 stillgelegt. 

 
ABWASSERBESEITIGUNG 
 
Im Wesentlichen wurden im Geschäftsjahr 2021 folgende Leistungen erbracht: 
 
Aufwendungen bzw. Auszahlungen der operativen Gebarung 
(Beträge gerundet auf Hundert Euro 

Leistung ErgebnisHH FinanzierungsHH 

Treibstoffe 1.400,00 1.400,00 

Personalkosten u. DG-
Beiträge 

295.100,00 295.100,00 

Energiebezüge 3.100,00 3.100,00 

Instandhaltung 25.800,00 22.900,00 

Telefon 900,00 900,00 

Kreditzinsen 11.000,00 11.000,00 

Versicherung 2.300,00 2.300,00 

Steuern u. Abgaben 8.100,00 8.100,00 

Ersatz für Verwaltung 53.500,00 53.500,00 

Datenpflege u. sonstige Leis-
tungen 

3.600,00 3.600,00 

Beitrag an den GAV 278.200,00 278.200,00 

Abschreibung 69.500,00 0,00 

Zuführung 14.200,00 14.200,00 

Summe 766.700,00 694.300,00 
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Erträge bzw. Einzahlungen der operativen Gebarung 
(Beträge gerundet auf Hundert Euro 
 

Leistung ErgebnisHH FinanzierungsHH 

Auflösung Investitionszu-
schüsse 

37.400,00 0,00 

Personalkostenersatz 115.200,00 89.700,00 

Sonstige Einnahmen 1.400,00 1.400,00 

Kanalbenützungsgebühren 855.300,00 853.000,00 

KPC Zinsen 6.600,00 6.600,00 

Summe 1.015.900,00 950.700,00 

 
Aufwendungen bzw. Auszahlungen der investiven Gebarung 
(Beträge gerundet auf Hundert Euro 
 

Leistung ErgebnisHH FinanzierungsHH 

Maschinen u. maschinelle 
Anlagen 

0,00 32.200,00 

Summe 0,00 32.200,00 

 
Erträge bzw. Einzahlungen der investiven Gebarung 
(Beträge gerundet auf Hundert Euro 
 

Leistung ErgebnisHH FinanzierungsHH 

KPC Förderung 0,00 8.400,00 

Kapitaltransfers von Priva-
ten 

0,00 30.500,00 

Kapitaltransfers vom Bund 0,00 13.800,00 

Summe 0,00 52.700,00 

 
Aufwendungen bzw. Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 
(Beträge gerundet auf Hundert Euro 
 

Leistung ErgebnisHH FinanzierungsHH 

Tilgung WWF 0,00 10.800,00 

Tilgung Darlehen 0,00 71.200,00 

Summe 0,00 82.000,00 

 
Erträge bzw. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 
(Beträge gerundet auf Hundert Euro 
 

Leistung ErgebnisHH FinanzierungsHH 

Summe 0,00 0,00 
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WASSERVERSORGUNG 
 
Im Wesentlichen wurden im Geschäftsjahr 2021 folgende Leistungen erbracht: 
 
Aufwendungen bzw. Auszahlungen der operativen Gebarung 
(Beträge gerundet auf Hundert Euro 

Leistung ErgebnisHH FinanzierungsHH 

Wasserankauf 209.600,00 209.600,00 

Treibstoff 1.100,00 1.100,00 

Bezüge u. DB-Beiträge 6.800,00 6.800,00 

Energiebezüge 400,00 400,00 

Instandhaltung 35.500,00 34.600,00 

Sonstige Ausgaben 600,00 600,00 

Kreditzinsen 3.100,00 3.100,00 

Versicherung 1.700,00 1.700,00 

Steuern u. Abgaben 7.900,00 7.900,00 

Ersätze für Verwaltung 4.400,00 4.400,00 

Abschreibung 20.900,00 0,00 

Zuführung 29.400,00 29.400,00 

Summe 321.400,00 299.600,00 

 
Erträge bzw. Einzahlungen der operativen Gebarung 
(Beträge gerundet auf Hundert Euro 

Leistung ErgebnisHH FinanzierungsHH 

Auflösung Investitionszuschüsse 36.800,00 0,00 

Bereitstellungsgebühr 49.400,00 49.100,00 

Wasserbezugsgebühr 295.300,00 303.000,00 

KPC Zinsen 100,00 100,00 

Zuführung 29.400,00 29.400,00 

Summe 411.000,00 381.600,00 

 
Aufwendungen bzw. Auszahlungen der investiven Gebarung 
(Beträge gerundet auf Hundert Euro 

Leistung ErgebnisHH FinanzierungsHH 

Wasser- u. Abwasserbauten 0,00 65.800,00 

Erweiterung d. Wasservers. 0,00 29.800,00 

Summe 0,00 95.600,00 

 
Erträge bzw. Einzahlungen der investiven Gebarung 
(Beträge gerundet auf Hundert Euro 

Leistung ErgebnisHH FinanzierungsHH 

KPC Förderung 0,00 1.600,00 

Kapitaltransfer Bund 0,00 47.500,00 

Kapitaltransfer v. privaten 
HH 

0,00 15.800,00 

Summe 0,00 64.900,00 

 
Aufwendungen bzw. Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit 
(Beträge gerundet auf Hundert Euro 

Leistung ErgebnisHH FinanzierungsHH 

Tilgung 0,00 18.800,00 

Summe 0,00 18.800,00 
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Erträge bzw. Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit 
(Beträge gerundet auf Hundert Euro 

Leistung ErgebnisHH FinanzierungsHH 

Summe 0,00 0,00 

   

 
Wohn- und Geschäftsgebäude 
 
Ist durch Baurechtsverträge vom 01.01.2003 bis 31.12.2052 stillgelegt. 

 

TOP 5: Bericht über die Entwicklung der Finanzgeschäfte gemäß 
§ 69a Nö Gemeindeordnung 

Bericht durch den Bürgermeister Mag. (FH) Thomas Schwab: 
 
Entwicklung Guthaben bei Kreditinstituten einschließlich Festgelder und Spareinlagen: 

Der Kontostand am Girokonto beträgt per 31.12.2021 Euro 1.044.057,18 und wird mit 0,00 % 
p.a. verzinst. 
Der Kontostand am Volksbank Sparbuch Nr. AT334300023006890265 beträgt per 31.12.2021 
Euro 988.001,43 und wird mit 0,01 % p.a. verzinst. 
Der Kontostand am Volksbank Sparbuch Nr. AT584300023006895926 beträgt per 31.12.2021 
Euro 2.520,10 und wird mit 0,01 % p.a. verzinst. 
 
Die Rücklagen sind wie folgt aufgeteilt: 
 

Bank IBAN Beträge in Euro 
Verzin-
sung 

Volksbank Wien AG AT22430008023665000
0 

914.372,03 0,01 % 

Hypo NOE AT79530000815570225
8 

1.001.368,75 0,01 % 

Raiffeisenbank Region 
Schwechat 

AT96328230003243889
7 

1.541.680,18 0,01 % 

Raiffeisenbank Oberwart, 
Bankst. Oberschützen 

AT39331250000234141
00 

1.000.086,71 0,00 % 

 
Die Verwahrung der Rücklagen erfolgt in Form von Sparbüchern (Volksbank u. Raiba Schwechat, 
einem Festgeldkonto (Hypo NOE) und einem Girokonto (Raiba Oberwart). 
 
Entwicklung Schuldenstand: 

Der Schuldenstand per 31.12.2021 beläuft sich auf Euro 1.516.104,34, wobei hier ein internes 
Darlehen (Friedhof) mit einem Endstand von Euro 53.604,55 inkludiert ist. Die Darlehen sind zum 
größten Teil fix verzinst. Lediglich drei Darlehen, mit einer Laufzeit bis 2022 bzw. 2023 sind an 
einen variablen Zinssatz gebunden. Die Gesamtschulden werden mit einem Durchschnittszins-
satz von 1,01 % verzinst. Die Zinssätze im Einzelnen betragen 0 % p.a. bis 3 % p.a. Im Jahre 
2021 wurden Euro 206.485,47 an Tilgung und Euro 20.149,55 an Zinsen verbucht.  
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TOP 6: Tarife für die Bereitstellung von Mahlzeiten in den Kinder-
gärten 

Der Vorsitzende ersucht Herrn GR Peter Seefried um seinen Bericht und Antragstellung. 
 
Herr Paul Humann vom Gasthof Humann, (Pauli´s Mahlzeit) Hauptstraße 70, 2440 Gramatneu-
siedl, teilt der Gemeinde mit, dass er seinen Verkaufspreis für die Lieferung von Mahlzeiten in die 
Kindergärten erhöhen muss. Diese Erhöhung führt zu einer Tarifanpassung für die Eltern. 
 
Die Speisen werden frisch gekocht und täglich zugestellt. 
 
 derzeitiger Preis inkl. 

MwSt. (EK 10%, VK 13%) 
Preis ab 1. April 2022 inkl. 
MwSt. (EK 10%, VK 13%) 

Verkaufspreis pro Portion € 3,60 € 3,70 
Einkaufspreis pro Portion € 3,50 € 3,60 

 
Der Elternbeitrag für die Mahlzeiten erhöht sich um € 0,1/Portion oder bei 5 Mahlzeiten pro Woche 
um € 0,50. 
 
Antrag GR Peter Seefried: 
 
Der Gemeinderat möge die in der Sachverhaltsdarstellung genannten Tarife für die Bereitstellung 
von Mahlzeiten in den Kindergärten ab 1.April 2022 genehmigen. 
 
Wortmeldungen: GGR Peter Tötzer (ÖVP) 
   GR Paul Hirnich (VORAN) 
 
Beschluss: Der Antrag wird mehrstimmig angenommen. 
 

Abstimmungsergebnis: Liste ÖVP Stimmenthaltung 

 

TOP 7: Tarife für die Aktion Essen auf Rädern 

Der Vorsitzende ersucht Herrn GGR Alfred Halmetschlager um seinen Bericht und Antragstel-
lung. 
 
Herr Paul Humann vom Gasthof Humann, (Pauli´s Mahlzeit) Hauptstraße 70, 2440 Gramatneu-
siedl, teilt der Gemeinde mit, dass er seinen Verkaufspreis für das Essen auf € 6,80 pro Portion, 
inkl. Zustellung erhöhen muss. Diese Erhöhung hat zur Folge, dass auch der Preis für die Essen-
bezieher angepasst werden muss. 
 
Der Portionspreis beinhaltet das Essen, Geschirr und Zustellung. Die Speisen werden frisch ge-
kocht und täglich zugestellt. 
 

 derzeitiger Preis inkl. 
MwSt. 

Preis ab 1. April 2022 
inkl. MwSt. 

Verkaufspreis pro Portion € 6,25 € 6,50 
Einkaufspreis pro Portion € 6,60 € 6,80 
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Antrag Antrag GGR Alfred Halmetschlager: 
 
Der Gemeinderat möge die in der Sachverhaltsdarstellung genannten Tarife für die Aktion Essen 
auf Rädern ab 1.April 2022 genehmigen. 
 
Beschluss: Der Antrag wird mehrstimmig angenommen. 
 

Abstimmungsergebnis: Liste ÖVP Stimmenthaltung 

 
 

TOP 8: Tarife für die schulische Nachmittagsbetreuung in der 
Volksschule 

Der Vorsitzende ersucht Herrn GR Erich Buczolits um seinen Bericht und Antragstellung. 
 
Für die schulische Nachmittagsbetreuung in der Volksschule werden aktuell folgende Tarife ein-
gehoben: 
 

Art Anzahl Beitrag 

bis 3 Tage pro Woche 24 60,00 

4 Tage pro Woche  20 80,00 

5 Tage pro Woche 64 95,00 

 
Die Tarife für bis zu 3 Tage/Wo und für 5 Tage/Wo werden unverändert seit 2009 eingehoben. 
Der 4 Tagestarif wurde 2016 eingeführt. 
 
Nachdem sich die Kosten ständig erhöhen, soll der Elternbeitrag ab dem kommenden Schuljahr 
(September 2022) moderat angepasst werden: 
 

Art Anzahl Beitrag ab 09/2022 

bis 3 Tage pro Woche 24 65,00 

4 Tage pro Woche  20 85,00 

5 Tage pro Woche 64 100,00 

 
 
Antrag GR Erich Buczolits: 
 
Der Gemeinderat möge die in der Sachverhaltsdarstellung genannten Tarife für die schulische 
Nachmittagsbetreuung ab September 2022 genehmigen. 
 
Beschluss: Der Antrag wird mehrstimmig angenommen. 
 

Abstimmungsergebnis: Liste ÖVP Stimmenthaltung 

 
  



Gemeinderat vom 09.03.2022  Seite 11 

 
 

ONLINEVERSION – genehmigt in der GR-Sitzung am 26.04.2022. 
Das genehmigte GR-Protokoll kann im Gemeindeamt eingesehen werden. 
 

 

TOP 9: Verordnung über die Festsetzung des Einheitssatzes zur 
Berechnung der Aufschließungsabgabe 

Der Vorsitzende ersucht Herrn Vizebürgermeister Stephan Böhm um seinen Bericht und An-
tragstellung. 
 
Der Einheitssatz zur Berechnung der Aufschließungsabgaben nach der NÖ Bauordnung wurde 
zuletzt 2016, nach einer Neuberechnung der Herstellungskosten für Leistungen im Straßenbau 
im Sinne der NÖ Bauordnung, neu festgesetzt. 
 
Aufgrund von gestiegenen Herstellungskosten soll dem Gemeinderat Gelegenheit gegeben wer-
den, einen Einheitssatz unter Berücksichtigung von aktuellen Herstellungskosten zu beschließen. 
 

Einheitssätze ab 2001 

Datum Einheitssatz 

2001 € 364,-- 

2006 € 395,-- 

2008 € 440,-- 

2012 € 480,-- 

2016 € 540,-- 

 
Dipl. Ing. Paikl, in Kleinneusiedl hat im Auftrag der Gemeinde als Sachverständiger eine Be-
rechnung durchgeführt. Demnach ist vom Gemeinderat ein Einheitssatz in Höhe von € 650 ,-- 
zu beschließen. 
 
Antrag Vizebürgermeister Stephan Böhm: 
 
Der Gemeinderat möge die Verordnung über die Festsetzung des Einheitssatzes zur Berech-
nung der Aufschließungsabgabe wie folgt beschließen: 
 

VERORDNUNG 
 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Gramatneusiedl vom 9. März 2022 über die Festset-
zung des Einheitssatzes zur Berechnung der Aufschließungsabgabe 
 

§ 1 
 
Der Einheitssatz für die Berechnung der Aufschließungsabgabe wird für das Gebiet der Markt-
gemeinde Gramatneusiedl, gemäß § 38 Abs. 6 der NÖ Bauordnung 2014, LGBl. Nr. 1/2015 in 
der jeweils geltenden Fassung, einheitlich mit  
 

Euro 650,-- 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Gemäß § 38 NÖ Bauordnung 2014, LGBl. 1/2015 i.d.g.F. ist die Aufschließungsabgabe eine ein-
mal zu entrichtende, ausschließliche Gemeindeabgabe, die dem Eigentümer eines Grundstücks 
im Bauland vorzuschreiben ist, wenn mit rechtskräftigem Bescheid ein Grundstück oder Grund-
stücksteil zum Bauplatz erklärt oder eine Baubewilligung für die erstmalige Errichtung eines Ge-
bäudes oder einer großvolumigen Anlage auf einem Bauplatz, für den kein der Höhe nach be-
stimmter Aufschließungsbeitrag oder keine entsprechende Abgabe vorgeschrieben und entrichtet 
worden ist, erteilt wird. Die Aufschließungsabgabe errechnet sich aus dem Produkt von Berech-
nungslänge, Bauklassenkoeffizient und Einheitssatz. 
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Der Einheitssatz der Aufschließungsabgabe ist die Summe der durchschnittlichen Herstellungs-
kosten einer 3,00 m breiten Fahrbahnhälfte, eines 1,25 m breiten Gehsteiges, der Oberflächen-
entwässerung und der Beleuchtung der Fahrbahnhälfte und des Gehsteiges pro Laufmeter. 
 

§ 3 
 

Schluss- und Übergangsbestimmungen 
 
Diese Verordnung tritt mit 1. April 2022 in Kraft. 
 
Auf Abgabentatbestände, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung verwirklicht wurden bzw. erfolg-
ten, sind die bis dahin geltenden Abgaben- und Gebührensätze anzuwenden. 
 
Wortmeldung: GR Sebastian Schirl-Winkelmaier (GRÜNE) 
 
Beschluss: Der Antrag wird einstimmig angenommen 
 

TOP 10: Auftragsvergaben Grünflächenpflege 

Der Vorsitzende ersucht Frau GR Daniela Hammer um ihren Bericht und Antragstellung. 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 6.3.2019/Top 6c die Auftragsvergabe für die Grünflä-
chenpflege an die Schuch Forst & Garten GmbH, in Mannersdorf beschlossen. 
 
Grundlage für den Auftrag bildete das Angebot der Fa. Schuch vom 31.1.2019. Der Pauschal-
preis pro Mährunde betrug € 5.100,--- und galt bis Ende 2021. 
 
Die Fa. Schuch ist bereit, den Preis unverändert auf ein Jahr zu verlängern, lediglich die im da-
maligen Angebot enthaltene Aufforstungsfläche soll nicht mehr Bestandteil der Auftragsvergabe 
sein. 
 
Antrag GR Daniela Hammer: 
 
Der Gemeinderat möge den Auftrag für die Grünflächenpflege an die Schuch Forst & Garten 
GmbH, in Mannersdorf lt. Sachverhaltsdarstellung für 2022 genehmigen. 
 
Wortmeldungen: GGR Mag. Ralph Taschke (ÖVP) 
   GR Sebastian Schirl-Winkelmaier (GRÜNE) 
 
Beschluss: Der Antrag wird einstimmig angenommen 
 

TOP 11: Bericht über Subventionsvergaben durch den Bürger-
meister im Jahr 2021 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 29. Juni 2016 und ergänzend am 28.6.2017 eine Richt-
linie für Subventionsvergaben beschlossen. Mit dieser Richtlinie wurde die Entscheidung von be-
stimmten Subventionsvergaben dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin übertragen. 
 
Einmal jährlich ist im Sinne dieser Richtlinie über die erfolgten Subventionsvergaben dem Ge-
meinderat zu berichten, wenn die Subvention nicht bereits durch andere Beschlüsse behandelt 
wurde.  
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TOP 12: Anfragen gem. § 6 Z. 2 Geschäftsordnung und Bericht  
des Bürgermeisters 

Anfragen laut Geschäftsordnung des Gemeinderates liegen nicht vor. 
 
Bericht: 
 
Am 11.3.2022 werden die Ergebnisse der Grupennarbeiten zum Bürgerbeteiligungsprojekt in 
der Neuen NÖ Mittelschule präsentiert. Die Gemeinderäte wurden dazu eingeladen. 
 
Für den Neubau des Feuerwehhauses wurde der Gemeinde eine Stellungnahme vom Landes-
feuerwehrkommando übermittelt. Im Wesentlichen wurde festgestellt, dass keine Räume vorge-
sehen sind, die über den Bedarf der Feuerwehr hinausgehen und die Gemeinde ersucht wird, 
die Feuerwehr bei der Realisierung des Vorhabens finanziell zu unterstützen, sodass die Feuer-
wehr in Zukunft über ein dem Bedarf entsprechendes, modernes Feuerwehrhaus verfügt. 
 
Die Feuerwehr Gramatneusiedl wird sich gemeinsam mit dem Land NÖ und der Gemeinde an 
der Finanzierung des Feuerwehhauses beteiligen. Lt. Kalkulation beträgt die Beteiligung der 
Feuerwehr  € 133.406,--. In diesem Betrag sind auch Übersiedlungskosten angeführt. Details, 
insbesondere welche Anschaffungen die Baukosten reduzieren, gehen aus der Kalkulation nicht 
hervor. Die Gemeinde wird dazu mit der Feuerwehr noch Gespräche führen. 
 
  

Veranstalter/Veranstaltung Datum Art der Subvention Wert in Euro 

Kulturverein Museum  
Marienthal – Festveranstal-
tung im Gemeindezentrum 

09.10.2021 und 
08.11.2021 

Leihgegenstände (Stell-
wände) ohne  
Verrechnung 

55,00 



Gemeinderat vom 09.03.2022  Seite 14 

 
 

ONLINEVERSION – genehmigt in der GR-Sitzung am 26.04.2022. 
Das genehmigte GR-Protokoll kann im Gemeindeamt eingesehen werden. 
 

 

 

 

 
 
Dieses Sitzungsprotokoll wurde in der Sitzung am ..................................................... 
 

 
genehmigt - abgeändert - nicht genehmigt. 

 
 
 
 
 

Bürgermeister Mag. (FH) Thomas Schwab   Schriftführer 
als Vorsitzender (SPÖ)   

   
   
   
   
   
   

GGR Mag Daniela Kretschmer (SPÖ)  GGR Peter Tötzer (ÖVP) 
   
   
   
   
   
   

GR Paul Hirnich (VORAN)  GR Sebastian Schirl-Winkelmaier 
(GRÜNE) 

   

 


